
 
SOZIALHILFEVERBAND FREISTADT 
Promenade 5, 4240 Freistadt 

 
 
 
 

I N F O R M A T I O N    K O S T E N B E I T R A G 
 
 
Für die Betreuung durch professionelle soziale Dienste (Fachsozialbetreuung – Altenarbeit, 
Heimhilfe und Hauskrankenpflege) ist pro Leistungsstunde ein Kostenbeitrag zu leisten. 
 

Einkommensnachweise und Nachweise über Kosten für Wohnen und Heizen sind 
bis zu 14 Tage nach Betreuungsbeginn zur Antragstellung beim Sozialhilfeverband 
Freistadt vorzulegen. 

 
Ansprechperson: Frau Manuela Kollberger 
Bürozeiten: Montag – Donnerstag von 08:00 – 12:00 Uhr 
Telefonnummer: 07942/702-62388 
E-Mail-Adressen: SHV-FR.Post@ooe.gv.at 
 
Verpflichtend (auch von Ehegatten) 
 
- aktuelle Einkommensnachweise (Pensionsabschnitte oder Kontoauszüge) 
- Zusatzeinkommen (z. B. Firmenpensionen, Bezüge aus dem Ausland – z. B. Deutsche 

Post, Rentenservice etc.) 
- Nachweis über einen eventuellen Pflegegeldbezug 
- Unfallrenten (z. B. AUVA, Sozialministerium Service etc.) 
- Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 
- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (aktueller Einkommenssteuer-Bescheid) 
 
Vermindert wird der Kostenbeitrag durch 

(Hinweis: Die Bemessungsgrundlage für den Kostenbeitrag kann durch Miet-/Betriebskosten um max. 
550 Euro vermindert werden.) 

 
- Ausgaben für Miete – abzüglich geleisteter Zuschüsse (z. B. Wohnbeihilfe) 
- Haus- und Wohnungseigentum 
- Betriebskosten (z. B. Kanal-/Wassergebühr, Müllabfuhr, Rauchfangkehrer,  

keine Stromkosten) 
- Heizkosten 
- Unterhaltsverpflichtungen (auch im Alten- und Pflegeheim) 
- anerkannte Therapiekosten betreuter Minderjähriger (Ausnahme Leistungen aus dem 

Chancengleichheitsgesetz) 
 
 
✓ Eine Grundpauschale in der Höhe von 6,00 Euro ist monatlich bei erfolgter Leistung zu 

entrichten. 
✓ Bei der Verrechnung des Kostenbeitrages werden die Betreuungsstunden auf volle Vier-

telstunden aufgerundet. 
 
Sie sind zur Offenlegung aller beitragsrelevanten Fakten verpflichtet. Wird dieser Of-
fenlegung nicht nachgekommen, so kann nach Lage des Einzelfalles auch das kos-
tendeckende Entgelt verlangt werden. Die nicht durch Kostenbeiträge gedeckten Kos-
ten werden von den Regionalen Trägern Sozialer Hilfe (Sozialhilfeverband Freistadt) 
und dem Land Oberösterreich übernommen. 
 


